
Wesentliche Änderung einer Anlage zur Kunstharzproduktion 
in 15537 Erkner 

 
Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

vom 9. April 2013 
 
 
Die Firma Dynea Erkner GmbH, Berliner Straße 9 in 15537 Erkner beantragt eine 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück Berliner Straße 9, 15537 Erkner, Gemarkung Erkner, Flur 2, Flurstücke 659, 
661, 665, 666, 998, 1001, 1366 und 1368 eine Anlage zur Kunstharzproduktion wesentlich 
zu ändern. 
 
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur 
Herstellung von Formalin als Nebenanlage der Anlage zur Kunstharzproduktion. Die 
Kapazität der Anlage wird max. 22.000 t/a bei 8.400 Betriebsstunden, bezogen auf 100 
Gew.%-iges Formalin, betragen und es sollen Formalin-Lösungen mit einer 
Ablaufkonzentration zwischen 32 und 55 Gew.% erzeugt werden. 
 
Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Mai 2014 vorgesehen. 
 
Auslegung 
 
Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforderlichen Unterlagen werden einen 
Monat vom 17. April 2013 bis einschließlich 16. Mai 2013 im Landesamt für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, 
Müllroser Chaussee 50, Zimmer 103 in 15236 Frankfurt (Oder) und im Foyer des Rathauses 
der Stadt Erkner, Friedrichstraße 6 – 8 in 15537 Erkner ausgelegt und können dort während 
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Einwendungen 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Einwendungsfrist vom 
17. April 2013 bis einschließlich 30. Mai 2013 schriftlich beim Landesamt für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam oder bei der Stadt Erkner, Friedrichstraße 6 – 8 in 
15537 Erkner erhoben werden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Erörterungstermin 
 
Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Einwendungen erhoben werden, 
entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird.  
Findet aufgrund dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies nochmals 
gesondert öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 2. Juli 2013 um 10:00 Uhr im Rathaus der 
Stadt Erkner, Friedrichstraße 6 – 8 in 15537 Erkner. Kann die Erörterung an diesem Tag 
nicht abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den folgenden Werktagen 
fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht erhobenen Einwendungen 
auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden. 
 
 
 



Hinweise 
 
Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbehörden, deren Aufgabenbereich 
berührt wird, bekannt zu geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und 
Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Die 
Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Für das Vorhaben wurde gemäß § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. In die Unterlagen sowie in die 
Begründung für das Entfallen der UVP-Pflicht kann im Landesamt für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz, Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, Müllroser 
Chaussee 50, Zimmer 103 in 15236 Frankfurt (Oder) eingesehen werden. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2012 (BGBl. I S. 1421) 
 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
17. August 2012 (BGBl. I S. 1726) 
 
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 
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